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Ratgeber BEISTANDSCHAFT

Massgeschneiderte

Unterstutzung

Beistandschaften sind behordliche Schutzmassnahmen fiir Personen, die in ihrer Urteilsfahigkeit
eingeschrankt sind. Sie miissen individuell auf die Bediirfnisse der Betroffenen ausgerichtet sein.

ch wurde von meinen Verwandten angefragt, ob

ich fiir meine verwitwete, kinderlose Tante die

Beistandschaft in finanziellen Angelegenheiten

tibernehmen wiirde. Wenn ich zusage: Worauf

lasse ich mich ein? Was ist meine Aufgabe, und
wo sind die Grenzen? Wem gegeniiber miisste ich Re-
chenschaft ablegen?»

Friiher kannte man die Begriffe Beistandschaft, Bei-
ratschaft und Vormundschaft. Seit der Einfiihrung des
neuen Kindes- und Erwachsenenschutzrechts auf den

1. Januar 2013 gibt es nur noch Beistandschaften. Diese
werden unterschieden in:

) Begleitbeistandschaft (wenn eine Person fiir bestimmte
Angelegenheiten begleitende Unterstiitzung braucht)

)} Vertretungsbeistandschaft (wenn eine Person bestimmte
Angelegenheiten nicht mehr selber erledigen kann und des-
halb eine Vertretung braucht)

)} Mitwirkungsbeistandschaft (wenn eine Person zu ihrem
eigenen Schutz fiir bestimmte Handlungen die Zustim-
mung des Beistands oder der Beistdndin braucht)

) und umfassende Beistandschaft (wenn eine Person um-
fassende Unterstiitzung benotigt)

Eine Beistandschaft kann von der betroffenen Person,
von einer ihr nahestehenden Person oder von Amtes wegen
bei der Kindes- und Erwachsenenschutzbehorde KESB
beantragt werden. Stellt die KESB in der Folge eine einge-
schriankte Urteilsfahigkeit oder gar eine Urteilsunfahigkeit
fest, ernennt sie einen Beistand; respektive sie validiert —
falls vorhanden - den Vorsorgeauftrag. Bei einer Beistand-
schaft hat die betroffene Person ein Vorschlagsrecht. Ist die
KESB der Ansicht, dass die genannte Person fiir die Aufga-
be geeignet ist, kann sie diese als Beistand einsetzen. An-
dernfalls wird sie einen Berufsbeistand ernennen.

Die Fachleute bei der KESB - in der Regel ein inter-
disziplindres Team - definieren, was die beantragte
Beistandschaft beinhalten muss. Sie soll individuell und
massgeschneidert auf die Bediirfnisse der Betroffenen
zugeschnitten werden. Dabei hilft auch die gesetzlich vor-
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geschriebene Anhorung der hilfsbediirftigen Person. Unse-
re Sozialberatenden begleiten hin und wieder Betroffene zu
solchen Anhérungen. Sie bestétigen, dass diese von der
KESB in der Regel sehr vorsichtig und wertschitzend
durchgefiihrt werden.

Im Fall Threr Tante wird die KESB Thnen wohl die
Kompetenz iibertragen, Ihre Tante in administrativen
Angelegenheiten, insbesondere im Verkehr mit Behorden,
Amtern, Banken, Post, Versicherungen usw., zu vertreten,
ihre finanziellen Angelegenheiten zu erledigen und ihr
Einkommen und Vermogen sorgfiltig zu verwalten. Sollten
Sie merken, dass Thre Tante in weiteren Bereichen nicht
mehr urteilsfahig ist, wird eine Riickmeldung an die KESB
erwartet. Diese regelt die weitere Beistandschaft: Entweder
iibernehmen Sie die zusitzlichen Aufgaben oder ein zweiter
Beistand oder eine Beistdndin wird fiir einen weiteren klar
umschriebenen Bereich eingesetzt.

Als Beistand sind Sie verpflichtet, mindestens alle zwei
Jahre bei der KESB einen Bericht {iber Thre Mandats-
titigkeit abzulegen. Diese Uberpriifung dient nicht einfach
der Kontrolle, sondern soll vielmehr als Unterstiitzung
angesehen werden: Ein Beistand haftet, wenn er seine
Mandantin oder seinen Mandanten schadigt — zum Bei-
spiel wenn er vergisst, ihr oder ihm zustehende Ergén-
zungsleistungen einzufordern. Fiir Ihre Arbeit werden Sie
entschadigt — entweder nach Aufwand oder in Form einer
Jahrespauschale. %

Beratung in lhrer Ndhe: Die Adresse |hrer Pro-Senectute-
Beratungsstelle finden Sie vorne im Heft.

s @ Xaver Wittmer
. ist Fachverantwortlicher Sozialberatung bei Pro
"’c - Senectute Aargau, Geschaftsstelle,
Suhrenmattstrasse 29, 5035 Unterentfelden,
Telefon 062 837 50 70, Fax 062 837 50 71,
\% ‘ Mail info@ag.prosenectute.ch,
Internet www.ag.prosenectute.ch

© Mario Heller



	Beistandschaft : massgeschneiderte Unterstützung

